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Haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
Unternehmen: Dialog Versicherung AG, Deutsch-
land, Registergericht Amtsgericht München – HRB 
234855 

I 
Haus- und Grundbesitzer- und Bau-
herrenhaftpflicht 

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Infor-
mationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versi-
cherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Haftpflichtversicherung für private Risiken an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, 
die im Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden für die Sie verantwortlich sind, ste-
hen. 

 
Was ist versichert? 

 

Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung 
(sofern vereinbart) 
 

 Gegenstand der Haus- und Grundbesitzerhaft-
pflichtversicherung ist es, gegen Sie geltend 
gemachte Haftpflichtansprüche zu prüfen, be-
rechtigte Ansprüche zu befriedigen und unbe-
rechtigte Ansprüche abzuwehren. 

 Versichert sind die Schäden an Personen und 
Sachen, die von Ihrem Grundstück und den 
aufstehenden Gebäuden ausgehen. 

 Der Haftpflichtschutz für Haus- und Grundbe-
sitzer (z. B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, 
Leasingnehmer oder Nutznießer) umfasst bei-
spielsweise Schäden durch:  

 Schadhaftigkeit von Treppen und Wegen,  

 mangelhafte Beleuchtung oder Glätte bzw. 
Verschmutzung von Gehwegen  

 durch sich lösende Gebäudeteile  

 bei kleineren Bauvorhaben.  

 Versichert sind die Schäden an Personen und 
Sachen, die von Ihrer Baustelle, Ihrem Grund-
stück und den darauf stehenden Gebäuden 
ausgehen. 

 Im Falle von Wohnungseigentümergemein-
schaften erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auch auf Schäden u.a. aus den Gefah-
ren des gemeinschaftlichen Eigentums (Trep-
penhaus, Einfahrt, Dach).  
 

Versicherungssummen   

 Die Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summen können Sie Ihrem Antrag oder auch 
Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

 
Bauherrenhaftpflichtversicherung (sofern verein-
bart) 

 Die Bauherrenhaftpflichtversicherung bietet 
Ihnen Versicherungsschutz während eines 
Bauvorhabens. Gegenstand der Bauherren-
haftpflichtversicherung ist es, gegen Sie gel-
tend gemachte Haftpflichtansprüche zu prü-
fen, berechtigte Ansprüche zu befriedigen 
und unberechtigte Ansprüche abzuwehren. 

 Der Versicherungsschutz umfasst die we-
sentlichen Haftungsrisiken, die für Sie als 
Auftraggeber einer privaten Baumaßnahme 
(Bauherr) bestehen, wenn Sie die Arbeiten 
durch einen Dritten (z. B. Architekt, Bauun-
ternehmen) verrichten lassen (ohne geson-

 
 

Was ist nicht versichert? 

x Wir können nicht alle Risiken 
abdecken, da sonst der Beitrag 
unangemessen hoch wäre. Des-
halb sind vom Versicherungs-
schutz bestimmte Gefahren und 
Schäden ausgeschlossen, wie 
zum Beispiel: 

x alle Schäden, die aus vorsätzli-
cher Handlung hervorgehen, die 
durch Sie oder Ihre Angehörigen 
bzw. Mitversicherte entstehen; 

x sowie Schäden, die beim Ge-
brauch eines Kraft-, Luftfahr-
zeugs oder Kraftfahrzeuganhä-
ngers verursacht wurden; 

x ferner auch solche Schäden die 
aus den Gefahren eines Betrie-
bes, Berufes oder eines Diens-
tes, Amtes oder einer verantwort-
lichen Betätigung in einer Verei-
nigung jeglicher Art entstehen; 

x ebenso Schäden durch unge-
wöhnliche und gefährliche Be-
schäftigung. 

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkun-
gen? 
 
Ja, zum Beispiel ist: 

! unsere Entschädigungsleistung bei 
jedem Versicherungsfall auf die ver-
einbarten Versicherungssummen 
begrenzt. 

! Falls die von uns verlangte Erledi-
gung eines Haftpflichtanspruchs 
durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich an Ihrem Verhalten 
scheitert, haben wir für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehr-
aufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukom-
men. 
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derte Vereinbarung ist Bauen in Eigenleis-
tung oder mit Nachbarschaftshilfe nicht ver-
sichert).  

 Versichert sind die Schäden an Personen 
und Sachen, die von Ihrer Baustelle, Ihrem 
Grundstück und den darauf stehenden Ge-
bäuden ausgehen. 

 Im Zuge der versicherten Gefahren bei 
Baumaßnahmen an Ihrem Haus (Neubau, 
Umbau, Reparaturen, Abbruch- und Grabe-
arbeiten) sind beispielsweise Schäden er-
fasst durch umstürzendes Baumaterial und 
ungesicherte Schächte oder durch berechtig-
te Benutzung von nichtversicherungspflichti-
gen Nutz- und selbstfahrenden Arbeitsma-
schinen. 
 

Versicherungssummen   

 Die Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summen können Sie Ihrem Antrag oder auch 
Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

     

   

 
Wo bin ich versichert? 
   Die Bauherrenhaftpflichtversicherung gilt für die Baumaßnahme auf dem im Versicherungsschein 

genannten Grundstück. 

 Die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung gilt für eintretende Versicherungsfälle, wenn 
diese auf das im Versicherungsschein genannten Grundstück und den darauf stehenden Gebäuden 
im Inland zurückzuführen sind. 
 

 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

− Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und 
wahrheitsgemäß beantworten. Diese Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurtei-
lung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben.  

− Erhöhungen oder Erweiterungen des Risikos, neu hinzukommende Risiken oder Änderungen des 
Risikos müssen Sie uns anzeigen. 

− Sie müssen im Schadenfall nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens 
sorgen und den Schaden unverzüglich melden. 

   

 
Wann und wie zahle ich? 
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüg-
lich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen. 
Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Je nach Vereinbarung 
zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den 
Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 

   

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. 
Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen worden ist, kann 
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden.  
 
Außerdem können Sie oder wir den Vertrag in manchen Fällen vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach 
einem Versicherungsfall möglich, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie Klage gegen uns erhoben 
haben. 
 
Für die Bauherrenhaftpflichtversicherung gilt: Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spä-
testens zwei Jahre nach Versicherungsbeginn. 

 


